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MARKTGEMEINDE 

St. Stefan im Rosental 

 
 

 
 
Zahl: 32/2023 
 

Einladung 
zur öffentlichen/nicht öffentlichen 

Gemeinderatssitzung 
 
 

Tag: Mittwoch Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 19:00 

Ort: Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Stefan im Rosental 

 
Datum der 

Einladung:   18.04.2023  Der Bürgermeister: 
 
 
 (Bürgermeister Johann Kaufmann) 

 

 

Tagesordnung: 
 

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2 Fragestunde 

3 Genehmigung der letzten Verhandlungsschriften 

4 

Beratung und Beschlussfassung 
a) Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1.00 einschließlich Entwicklungsplan 

Nr. 1.00 auf Grund Mängelmitteilung/Versagungsandrohung Amt der 
Stmk. Landesregierung Abt.13 vom 16.03.2023 GZ: ABT13-
317565/20250-16 

b) Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 auf Grund Mängelmitteilung/Versagungs-
androhung Amt der Stmk. Landesregierung Abt.13 vom 16.03.2023 GZ: 
ABT13-317565/20250-16 

5 

Beratung und Beschlussfassung  
a) Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1.00 einschließlich Entwicklungsplan 

Nr. 1.00 - Änderungsbeschluss  
b) Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 - Änderungsbeschluss  
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6 Beratung und Beschlussfassung – Auftragsvergaben Kinderkrippenneubau 

7 
Beratung und Beschlussfassung – Verordnung – Übertragung von 
Angelegenheiten an den Gemeindevorstand gem. § 43 Abs. 2 
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 

8 Beratung und Beschlussfassung – Anpassung der Nebengebührenordnung 

9 Bericht des Bürgermeisters 

10 Berichte der Ausschussvorsitzenden 

 

 Nicht Öffentlich 

11 

Beratung und Beschlussfassung über Personalangelegenheiten 
 

a) Freibad: Erhöhung Beschäftigungsausmaß für die Freibadsaison auf  
30 Std./75% - 1.5.23 – 30.9.23 

b) Musikschule: Änderung Wochenstundenausmaß 
c) Innendienst: Umstufung von der Entlohnungsgruppe „D“ in die 

Entlohnungsgruppe „C“ sowie Übernahme in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis 

 
 

 

Angeschlagen am:    18.04.2023 
 

Abgenommen am: 
 


